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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2019/2020 vom Fachbe-
reich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt als Dissertation 
angenommen und am 24. Februar 2020 verteidigt. Einschlägige literarische 
Neuerscheinungen und staatenpraktische Entwicklungen wurden bis zum 
Ende dieses Semesters, soweit dies möglich war, für die Drucklegung be-
rücksichtigt.1

Mein tiefempfundener Dank gebührt zuallererst meinem Doktorvater, 
Herrn Prof. Dr. Stefan Kadelbach, nicht nur für die jahrelange Förderung, 
sondern auch für die bei der Ausarbeitung gewährten Freiheiten und die für 
das Gelingen des Promotionsvorhabens so wesentlichen Ratschläge. Nicht 
genug bedanken kann ich mich daneben bei Herrn Prof. Dr. Uwe Volkmann, 
sowohl für die keinesfalls selbstverständlich zügige Erstellung des Zweitgut-
achtens als auch für die einzigartige Lehrstuhlatmosphäre, in deren Genuss 
ich kommen durfte.

Zu bedanken habe ich mich schließlich bei all denjenigen, die mich über 
die Jahre mit ihrer Unterstützung, Zuwendung und Geduld bedacht haben: 
darunter zuallererst meine Mutter, Prof. Dr. Anne Lorenz, der diese Arbeit 
zugeeignet ist, mein Vater, Frank Erne, meine Großmutter, Gisela Lorenz, 
mein Großvater, Prof. Dr. Dieter Lorenz, sowie Nina Noodt. Für hilfreiche 
und kritische Anregungen, von denen die Arbeit nur gewinnen konnte, bin 
ich schließlich meinen Institutskolleginnen und -kollegen Malte Feldmann, 
Samira Akbarian, Dr. Christian Lutsch, Christopher Scheid und Clara Lieb-
mann verbunden. Freilich konnte auch durch ihre Berücksichtigung nicht 
verhindert werden, dass mancherlei ungeklärt geblieben ist: alle verbleiben-
den Unzulänglichkeiten sind insofern als die meinigen anzusehen. In gewis-
ser Weise mag hierin jedoch auch eine unumgängliche Notwendigkeit liegen: 
„Ehe ich richtig mit dem Hobel hantieren lernte, war das Haus fertig: das ist 
immer so (aber dem Schuppen kams dann zu gut!).“2 

Frankfurt a. M., im Juli 2020 Paul D. Lorenz

1 Sämtliche Onlinequellen wurden dabei zuletzt am 15.6.2020 eingesehen.
2 Arno Schmidt, Schwarze Spiegel. In: Bargfelder Ausgabe I/1. Zürich: Haffmans 

1987, hier S. 220).
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Einführung

Die Gefährdung eines Staates durch Privatpersonen, die sich nicht auf 
seinem Territorium aufhalten, ist ein Problem, das die Völkerrechtswissen-
schaft seit längerem beschäftigt. Akut wird es spätestens, wenn sich ein 
durch nicht-staatliche Akteure gefährdet wähnender Staat dazu entschließt, 
gegen diese nicht nur auf seinem eigenen Territorium mit den Mitteln des 
Gefahrenabwehr- oder Strafrechts vorzugehen, sondern militärische Maßnah-
men an ihrem exterritorialen Aufenthaltsort ergreift.1 Dabei stößt die Bewer-
tung der Völkerrechtsmäßigkeit entsprechender Maßnahmen auf umso grö-
ßere Schwierigkeiten, je weniger ein mit der Gefährdung im Zusammenhang 
stehendes Verhältnis zwischen dem nicht-staatlichen Akteur und dem Staat, 
auf dessen Territorium er sich aufhält, ausgeprägt ist.

Zur Bewältigung dieses Problems hat – spätestens mit dem militärischen 
Eintritt diverser Staaten in den Syrien-Konflikt2 – ein normatives Konzept 
Konjunktur erlangt, das auf die Rechtfertigung solcher militärischen Unter-
nehmungen vor dem Hintergrund des völkerrechtlichen Selbstverteidigungs-
rechts (Art. 51 UNCh) verweist: der sog. unwilling or unable-Standard.

A. Typisches Grundszenario

Dem unwilling or unable-Standard3 liegt – in aller Vereinfachung – regel-
mäßig folgende Situation zu Grunde: Ein nicht-staatlicher Akteur bereitet, 
aus welchem Grund und auf welche Art auch immer, eine Bedrohungslage 
für einen Staat, in dem sich der nicht-staatliche Akteur nicht aufhält (der 
„gefährdete Staat“). Der gefährdete Staat sieht sich in Ansehung dessen nun 
veranlasst, (gegebenenfalls vorbeugend4) militärisch gegen den nicht-staat-

1 Siehe schon Curtis, AJIL 8 (1914), S. 224 (236).
2 Für die USA z. B. UN-Sicherheitsrat, Letter from the Permanent Representative 

of the United States of America to the UN addressed to the Secretary-General, 
23.9.2014, UN-Dok. S/2014/695. Verfassungs- und völkerrechtliche Probleme in die-
ser Hinsicht wurden auch von BVerfG, Beschl. v. 17.9.2019 – 2 BvE 2/16 behandelt.

3 Unwilling soll im Weiteren durch „unwillig“ übersetzt werden, unable hingegen 
durch „unfähig“ oder „außer Stande“; zusammenfassend wird von einem Konzept, 
Standard oder Test gesprochen.

4 Siehe zu dieser Tendenz in der jüngeren US-Außenpolitik Bradley/Goldsmith, 
AJIL 110 (2016), S. 628 (643 f.); Hakimi/Cogan, EJIL 27 (2016), S. 257 (284 f.); all-
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lichen Akteur in einem Raum vorzugehen, der nicht Teil seines eigenen 
Staatsgebiets ist. Mit Abnahme staatsfreier Räume5 rückt dabei das Territo-
rium eines anderen Staats in den Fokus (der „Aufenthalts-“ oder „Territo-
rialstaat“).6 Der Territorialstaat stimmt seinerseits dem militärischen Tätig-
werden des gefährdeten Staats auf seinem Staatsgebiet nicht zu, auch wenn 
dieses nur gegen den nicht-staatlichen Akteur gerichtet sein mag. Der gefähr-
dete Staat erklärt bzw. rechtfertigt sein militärisches Tätigwerden im Territo-
rialstaat hingegen mit dem Unwillen und/oder der Unfähigkeit der dortigen 
Staatsgewalt, auf die vom nicht-staatlichen Akteur ausgehenden Gefahren 
angemessen zu reagieren; auf eine Zustimmung für sein militärisches Tätig-
werden sei er daher nicht mehr angewiesen.7 Damit kommt es im konkreten 
Fall zu einer Interessenkollision zwischen dem Anliegen des gefährdeten 
Staates einerseits, eine sich u. U. als bewaffneten Angriff darstellende Gefahr 
abzuwehren, und dem Interesse des Territorialstaats andererseits, seine terri-
toriale Integrität gewahrt und unverletzt zu wissen.

B. Annäherung an den Untersuchungsgegenstand

Im Rückblick auf tradierte – sich v. a. zwischen Staaten abspielende – 
Selbstverteidigungslagen bedeutet dieser Standard eine deutliche Erweiterung 
des Spektrums militärischer Möglichkeiten, auf die vom internationalen Ter-
rorismus gefährdete Staaten zurückgreifen könnten. Hierauf reagierten Teile 
der Völkerrechtswissenschaft mit recht emphatischer Ablehnung.8 Dagegen 

gemeiner Krugmann, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Völkerrecht (2004), 
S. 22 und ff.

5 Siehe Wolfrum, Die Internationalisierung staatsfreier Räume (1984), S. 4, der in 
diesem Sinne Antarktis, Weltraum, Hohe See und Tiefseeboden in Bezug nimmt, 
Räume also, denen für die vorliegende Untersuchung keine Bedeutung zukommt; 
siehe ferner Isensee, ZRPh 1 (2017), S. 17 (22).

6 Zu Szenario und Terminologie z. B. Sjöstedt, ZaöRV 77 (2017), S. 39; Keinan, 
ZaöRV 77 (2017), S. 57 oder Deeks, VJIL 52 (2012), S. 483 (486); vgl. auch Couzi-
gou, Geo., Hist. & Int. Rel. 9:2 (2017), S. 80 (86).

7 Leiden Policy Recommendations, NILR 57 (2010), S. 531 ff. (Ziff. 32, 51).
8 Siehe etwa die von 306 Wissenschaftler:innen, darunter 243 Professor:innen, 

unterzeichnete „Plea against the abusive invocation of self-defence as a response to 
terrorism“, abrufbar unter: http://cdi.ulb.ac.be/contre-invocation-abusive-de-legitime-
defense-faire-face-defi-terrorisme/. Dabei wird auf S. 2 des Plädoyers bspw. aus-
drücklich der Rekurs auf staatliche Unfähigkeit kritisiert: „However, the mere fact 
that, despite its efforts, a State is unable to put an end to terrorist activities on its 
territory is insufficient to justify bombing that State’s territory without its consent. 
[…] Accepting this argument entails a risk of grave abuse in that military action may 
henceforth be conducted against the will of a great number of States under the sole 
pretext that, in the intervening State’s view, they were not sufficiently effective in 
fighting terrorism.“ [Hervorh. P. L.]
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wurde von nicht wenigen betont, dass spätestens der neuerliche „Kampf ge-
gen den Terrorismus“ im 21. Jahrhundert zu einem Wandel des Völkerrechts 
geführt habe.9 Zugleich wurde mit ganz ähnlicher Stoßrichtung auf eine über 
ein Jahrhundert umfassende Staatenpraxis verwiesen, die den unwilling or 
unable-Standard als bestehendes Völkerrecht ausweisen soll und eilig der 
Versuch unternommen, Faktoren und Parameter sich künftig hierauf stützen-
der militärischer Interventionen zu konturieren.10

Und in der Tat scheinen sich – in der Rezeption von bis in das frühe 
19. Jahrhundert zurückreichenden Fällen – zunächst gewichtige Stimmen der 
völkerrechtlichen Literatur hierfür in Anspruch nehmen zu lassen.11 So ist 
bei H. Lauterpacht etwa zu lesen:

„It is the result of the well-established customary rule that the territory of a state 
must not be allowed to serve as a base for military or naval operations against an-
other state.“12

Und auch in der von H. Lauterpacht herausgegebenen achten Auflage der 
Völkerrechtsabhandlung von L. Oppenheim wird das Verbot formuliert, auf 
eigenem Staatsgebiet die Vorbereitung feindlicher Expeditionen gegen andere 
Staaten zu erlauben:

9 Scharf, Case W. Res. JIL 48 (2016), S. 15 ff., insb. S. 64–66, 43 ff., 52 und pas-
sim. Omnipräsent in diesem Sinne sind auch die Anschläge vom 11. September und 
die hieran anknüpfenden Kontroversen, siehe Tomuschat, Leviathan 2003, S. 450 
(458); Weigelt, Bekämpfung des internationalen Terrorismus (2016), S. 15. Zurecht 
wurde auch darauf hingewiesen, dass sich die nach dem 11. September diskutierten 
Fragen auch schon zuvor gestellt haben, Tams, ZaöRV 77 (2017), S. 61 (61).

10 Deeks, VJIL 52 (2012), S. 483 (486, 506 ff.), die als Rahmen verstandenen Fak-
toren des Tests werden a. a. O. auf S. 519–533 beschrieben. Genannt werden: Priori-
sierung territorialstaatlicher Zustimmung oder Kooperation; Evaluation der vom 
nicht-staatlichen Akteur ausgehenden Gefahr; Anfrage des gefährdeten Staats an den 
Territorialstaat, die Gefahr in angemessener Zeit zu beseitigen; Evaluation der tat-
sächlichen territorialstaatlichen Kontrollausübung und Kapazitäten; Evaluation etwai-
ger territorialstaatlicher Vorschläge zur Gefahrenbeseitigung; Sichtung vergangener 
Interaktionen mit dem Territorialstaat zu Prognosezwecken. Vglb. auch Dinstein, War, 
Aggression and Self-Defence, 6. Aufl. 2017, Rn. 768 zum Rahmen sog. „extraterrito-
rialer Rechtsdurchsetzung“ (siehe S. 251 ff.) sowie Henriksen, JCSL 19 (2014), S. 211 
(230). Vgl. im Allg. zu dieser Tendenz van Steenberghe, LJIL 29 (2016), S. 43 (48).

11 Entsprechende Hinweise geben in der Staatenpraxis Erklärungen Israels, UN-
Sicherheitsrat, SCOR 34th Year, 2149th Meeting: 14.6.1979, UN-Dok. S/PV.2149, 
Ziff. 49 oder SCOR 34th Year, 2146th Meeting: 31.5.1979, UN-Dok. S/PV.2146, 
Ziff. 51. In der Lit. die Verweise bei Feinstein, Isr. L. Rev. 20 (1985), S. 362 (375 f.).

12 Lauterpacht, AJIL 22 (1928), S. 105 (127), oder auch a. a. O. zuvor auf S. 126: 
„International law imposes upon the state the duty of restraining persons resident 
within its territory from engaging in such revolutionary activities against friendly 
states as amount to organized acts of force in the form of hostile expeditions against 
the territory of those states.“


